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1. Ziele und Herausforderungen des Vorgehens 

 
Wir setzen uns für eine fruchtbetonte Gastronomie ein, die Verbindungen schafft und das Lebendige 
schützt. 

Im Rahmen unseres CSR‑Programms «Care for the future» und unserem Standbein « Inspirons une 
gastronomie fruitée et engagée » (wörtlich: „Wir inspirieren eine fruchtige und engagierte Gastronomie“) 
begleiten wir die Entwicklung der Praktiken in der Branche, indem wir ein Produktsortiment anbieten, das 
Genuss, Natürlichkeit und Verantwortung vereint. 

Indem wir natürlichere Produkte anbieten, gewährleisten wir in erster Linie gesündere Zutaten für 

die Verbraucher. 

In diesem Sinne hat Les vergers Boiron einen Ansatz entwickelt, um Produkte ohne 

Pestizidrückstände zu gewährleisten. Aktuell sind 31 % der von Les vergers Boiron angebotenen 

Geschmacksrichtungen von der Angabe « ohne Pestizidrückstände » betroffen; innerhalb der in 

diesem Pflichtenheft detailliert festgelegten Quantifizierungsgrenzen. Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 

2030 einen Anteil von 80 % zu erreichen. 

Die Einführung der Angabe « ohne Pestizidrückstände » entspricht wichtigen Herausforderungen 

für unsere Verbraucher, unsere Partner und unsere Umwelt. 

• Die Natürlichkeit und Qualität der Produkte gewährleisten 

Indem wir Pestizidrückstände entfernen, bieten wir gesündere Produkte an und wahren 

gleichzeitig unsere hohen Standards in Bezug auf Geschmack und Lebensmittelsicherheit. 

• Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern stärken 

Diese Initiative fügt sich in eine Dynamik des kollektiven Fortschreitens ein. Zusammen mit 

unseren Lieferanten identifizieren wir Möglichkeiten, um landwirtschaftliche Praktiken hin 

zu einem nachhaltigeren Modell weiterzuentwickeln. 

• Vorausschauend auf regulatorische Entwicklungen reagieren 

Indem wir bereits heute strengere Kriterien anwenden als die derzeitige Gesetzgebung 

vorschreibt, bereiten wir uns auf künftige gesetzliche Entwicklungen vor. 

 
• Eine vollständige Transparenz gewährleisten 

Die betreffenden Produkte sind eindeutig identifiziert. Die Liste der garantierten Produkte 

„ohne Pestizidrückstände" ist auf unserer Website einsehbar. Diese Transparenz ermöglicht 

es jedem, eine fundierte Entscheidung zu treffen. 
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2. Präsentation der Angabe „ohne Pestizidrückstände“ 

 
2.1 Prinzip 

Les vergers Boiron hat eine strenge Vorgehensweise eingeführt, um die Abwesenheit 

von Rückständen der gesuchten Substanzen in den von dieser Angabe betroffenen 

Produkten zu gewährleisten. Die Angabe stützt sich auf Analysen, die an den 

Endprodukten durchgeführt wurden. 

Alle Produkte aus unserem Sortiment werden schrittweise in dieses Projekt integriert. Mit 

dem Fortschreiten des Projekts werden nach und nach neue Produkte die Angabe « ohne 

Pestizidrückstände » tragen. 

Phytosanitäre Behandlungen sind im Rohstoff-Anbau nicht verboten, vorausgesetzt, sie 

werden gemäß den Anwendungsbedingungen und gesetzlichen Grenzwerten eingesetzt und 

es verbleiben keine Rückstände von Substanzen in den Fertigprodukten. 
 

 

Im Falle einer Nichtkonformität wird die Angabe von dem Produkt entfernt, begleitet von einer 
Information über die identifizierte Ursache. 

 

 
2.2 Probenahme- und Kontrollmethode 

 
 

Fertigerzeugnisse mit der Kennzeichnung „ohne Pestizidrückstände“ werden 

systematisch analysiert. Für jede Charge fertiggestellter Produkte wird eine 

repräsentative Probe in einem Labor mit folgenden Charakteristika analysiert: 

o unabhängig 

o die die Norm ISO/IEC 17025 anwendet und vom COFRAC akkreditiert ist, 

der die nationale Akkreditierungsstelle Frankreichs ist. Er ist dafür zuständig, 

die Kompetenz von Laboren, Zertifizierungs-, Inspektions- oder Kalibrierstellen 

offiziell anzuerkennen, damit diese Leistungen erbringen, die internationalen 

Normen entsprechen. 

Die Angabe „ohne Pestizidrückstände“ wird bestätigt, wenn die Analysen an 

Fertigprodukten zeigen, dass der Gehalt jeder gesuchten Wirkstoffsubstanz unterhalb der 

Quantifizierungsgrenze liegt (in der Regel auf 0,01 mg/kg festgelegt). Diese Grenze kann je 

nach Stoffen und verfügbaren Analysemethoden variieren (siehe Anhang 2). 
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- Screening von mehr als 700 gesuchten Substanzen (siehe Anhang 2) darunter auch: 

o Die in der EU zugelassenen Wirkstoffe 

o Die Wirkstoffe, die im Rahmen der mehrjährigen und koordinierten EU-

Kontrollprogramme zur Sicherstellung der Einhaltung der MRL in 

Lebensmitteln untersucht werden 

o Die Wirkstoffe, die auf der Plattform für Informationen des EU-Schnellwarnsystems 
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) genannt werden 

o Die Metaboliten der Wirkstoffe, die in die Definition des gesetzlichen 

Rückstands einbezogen sind 

o Die seit vielen Jahren verbotenen, aber persistierenden Pestizide (z. B.: 

DDT, Dieldrin) 

o Wirkstoffe, die in der EU verboten sind, aber für Einfuhren eine Toleranz 

genießen 

Die Screenings werden regelmäßig entsprechend der Entwicklung der EU-
Rückstandshöchstwerte und der Quantifizierungsmethoden aktualisiert. 

 

Eine Doppelprobe der analysierten Probe wird bis zum Ende des 

Mindesthaltbarkeitsdatums des Endprodukts bei Les vergers Boiron aufbewahrt, um bei 

Kontrollen Überprüfungen zu ermöglichen. 

Die Analysen sind auf Anfrage einsehbar. 
 
 

 

3. Visuelle Identität: 
 

Die als „ohne Pestizidrückstände“ bezeichneten Produkte sind auf der Website 
https://les-vergers-boiron.com/ durch das Logo „no pesticide residue“ identifiziert sowie 
in den technischen Datenblättern gekennzeichnet. 

 
 
 

 

https://les-vergers-boiron.com/
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ANHANG 1: Glossar 
 

Pestizid: Chemische oder biologische Substanz, die zur Vorbeugung, Vernichtung oder Bekämpfung 

schädlicher Organismen wie Insekten, Unkraut, Pilze und anderer Schädlinge eingesetzt wird, die 

Kulturpflanzen, Pflanzen oder Tiere schädigen können. Pestizide können in verschiedene Kategorien eingeteilt 

werden, insbesondere: 

 

1. Insektizide: zur Bekämpfung von Insekten. 

2. Herbizide: zur Bekämpfung von Unkräutern. 

3. Fungizide: zur Bekämpfung von Pilzen und Pilzkrankheiten. 

4. Rodentizide: zur Bekämpfung von Nagetieren. 

 
Wirkstoffe: „die chemischen Elemente und ihre Verbindungen, wie sie in der Natur vorkommen oder von der 

Industrie hergestellt werden, einschließlich aller unvermeidlichen Verunreinigungen, die aus dem 

Herstellungsverfahren resultieren“ 

 

 
Pestizidrückstand: „eine oder mehrere Substanzen, die in oder auf Pflanzenteilen oder pflanzlichen Erzeugnissen, in 
genießbaren tierischen Produkten, im Trinkwasser oder andernorts in der Umwelt vorhanden sind und Rückstände 
des Einsatzes eines Pflanzenschutzmittels darstellen, einschließlich ihrer Metaboliten und Abbau- oder 
Reaktionsprodukte“ 

 

Metabolit: „jedes Abbauprodukt eines Wirkstoffs, das entweder in einem Organismus oder in der Umwelt 

entsteht“ 

 

 
MRL (Rückstandshöchstgehalt): offiziell festgelegte höchstmögliche Rückstandskonzentration eines 
Pflanzenschutzmittels in einem Lebensmittel im frischen oder verarbeiteten Zustand, das für den Menschen oder für 
Tiere bestimmt ist. Die MRL wird üblicherweise in Milligramm Wirkstoff pro Kilogramm Lebensmittel angegeben 
(ppm, Teile pro Million). 

 

Dies ist eine von den Gesundheitsbehörden festgelegte Norm. Diese Grenzwerte werden eingeführt, um die 

Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Die MRL werden 

unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Daten zu Toxizität und Exposition festgelegt und variieren je nach 

Lebensmittelart und chemischer Substanz. 

 

LQ (Quantifizierungsgrenze): „minimale messbare Konzentration einer Substanz durch eine validierte 
Analysemethode in einer definierten Matrix“ 

 

 
DL (Nachweisgrenze): „minimale Konzentration einer Substanz, die mit einer validierten Analysemethode in einer 
definierten Matrix nachweisbar, jedoch nicht präzise quantifizierbar ist“. 

 
Screening: Eine Analysemethode, die es ermöglicht, aus einer Probe mehrere Hundert Wirkstoffe und deren 
Metaboliten nachzuweisen und zu quantifizieren (im Gegensatz zu sogenannten „Mono-Rückstand“-Methoden, mit 
denen aufgrund chemischer Eigenschaften nur eine einzelne Substanz analysiert werden kann und die den Einsatz 
einer spezifischen Bestimmungsmethode erfordern) 
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APPENDIX 2: Screening der untersuchten Wirkstoffe und 
Bestimmungsgrenzen 
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